
Der Unternehmer muss Personen, welche in und an elektrischen Anlagen arbei-
ten, bzw. in deren Nähe, über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdungen und die Maß-
nahmen zur Verhütung, entsprechend § 12 Abs. 1 des ArbSchG unterweisen. 

INHALTE

 ` DGUV Vorschrift 1

 ` Gefahren des elektrischen Stroms

 ` Die fünf Sicherheitsregeln

 ` Der zusätzliche Schutz mit FI Schutzeinrichtungen (RSCDs)

 ` Pflichten des Arbeitsnehmers

 ` Organisation und Dokumentation des Arbeitsschutzes

 ` Die EuP (elektrotechnische Unterwiesene Person)

 ` Gefahrenhinweise beim Arbeiten in elektrischen Anlagen und in der Nähe

 ` Mögliche Tätigkeiten der EuP in elektrischen Anlagen

 ` Unter Leitung einer Elektro Fachkraft (EF)

 ` Ohne Aufsicht einer Elektrofachkraft

Igel Protection GmbH
Mündener Straße 15a
37213 Witzenhausen

Mo. – Fr. 08:30 – 17:00 Uhr
Tel.: +49 5542 50 30 580
Fax: +49 5542 50 30 109 

service@igel-protection.de
www.igel-protection.de

Verantwortlich:

 ` Arbeitgeber, Abteilungsleiter, 
Führungskräfte

Zielgruppe:

 ` Bestellte Mitarbeiter

Berufgruppen:

 ` Elektro-Fachkraft (EF) und 
elektrotechnisch unterwiesene 
Personen

155,00 € p. P. zzgl. MwSt

2 Unterrichtseinheiten 
à 45 Min.

Dienstag / Donnerstag
auf Anfrage

Min. 4w Personen
Bei Einzelanfrage ab 6 Per-
sonen, Termin individuell auf 
Anfrage

Teilnahmebescheinigung

Ausbildung zu befähigten Personen 

Schulung Arbeitssicherheit


